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Sommer 1916 in einem lebhaften Meinungsaustausch zu
unsern Grundsätzen bekannt. Ein Gymnasiallehrer, der
die Notwendigkeit gewisser fremder Fachwörter sehr ruhig
und vernünftig erklärt, findet doch auch, Fremdwörter
seien oft das Steckenpferd der Denkfaulen, die bei den
Wiederholungen der geistigen Anstrengung einer
Begriffsbestimmung aus dem Wege gehen wollen. Wie
leicht ist es, das Wort Symbiose zu lernen, wie mühsam,
den Begriff zu definieren." Er hat die Beobachtung
gemacht, daß die gescheitesten Schüler die Fremdwörter
hassen, daß aber die Mittelmäßigen sich mit einem wahren
Heißhunger z. B. auf die verschiedenen -eder der
Kristallehre stürzen. Der Schriftleiter beginnt seinen Beitrag

mit den kräftigen Worten: Fremdwörter sind ein
Krebsübel. Sie züchten Affengelehrsamkeit und
Denkfaulheit, und namentlich hemmen sie die Volksbildung,
und er erbittet sich von der Mitgliederversammlung den
Auftrag, in den ihm eingesandten Arbeiten ohne weiteres
nach Möglichkeit fremde Wörter durch deutsche zu ersetzen.
Dem Vertreter von Physik und Chemie sind fllr die
engere Fachsprache Fremdwörter zwar willkommen, aber
auch er findet Fundament, Experiment, kausal, optimal,
charakterisieren und fixieren durchaus überflüssig, und
damit ist schon viel gewonnen. Er empfiehlt ein
Verdeutschungsbuch, Lohmeyers Umgangssprache", während
ihm das Heft die Schule" des Allgemeinen deutschen
Sprachvereins etwas zu gewaltsam vorgeht. Ein anderer
Mittelschullehrer anerkennt, daß in Physik und Chemie
mehr Fremdwörter nötig seien als in der Pflanzen- und
Tierkunde, wo man in der Verdeutschung kaum zu weit
gehen könne. Einem Berufsgenossen in Schwyz fühlt man
sogar in der Lehre von den harten, kalten Gesteinen seine
warme Liebe zur deutschen, insbesondere zur schweizerdeutschen

Muttersprache an, wenn er mit Stolz die
Fachausdrücke Nagelfluh und Flysch erwähnt als Beispiele
dafür, daß nicht bloß fremde und tote Papiersprachen,
sondern lebende deutsche Mundarten Fachausdrücke
liefern können. Ein anderer Mitarbeiter schlägt die
Vorbereitung und spätere Herausgabe eines eigenen Heftes
Verdeutschungen im naturwissenschaftlichen Unterricht"
vor. Ein Mitarbeiter der Zeitschrift hält das für
umständlich und schließt die Aussprache, an der sich alle
fünf Sprecher lebhaft für die Reinigung erklärt haben,
mit Worten, die auch auf ein kräftiges Handeln schließen
lassen: Daß die Schriftleitung (Redaktion) bei dieser
Arbeit mitmacht, haben manche Herren Verfasser
(Autoren) an den ihnen zur Druckberichtigung (Korrektur)
zugesandten Abzügen (Korrekturbogen) ihrer Beiträge
(Artikel) erfahren. Sie haben unsere Verdeutschungen
(Korrekturen) meist mit stiller Ergebung (Resignation)
hingenommen, hie und da aber auch dagegen Einspruch
erhoben (reklamiert, demonstriert). Wir mußten aber
diese Einsprüche (Proteste) mit Angabe der Gründe
(Argumente) grundsätzlich (prinzipiell) zurückweisen (refü-
sieren)."

Wenn überall so schneidige Kerle an der Spitze
wären! Wir haben in .dieser Kriegszeit schon oft bemerkt,
bei Vertretern der sog. exakten und der ebenfalls sog.
Geisteswissenschaften, daß die wissenschaftliche Betätigung
unheimlich wenig abfärbt auf die Fähigkeit genauen Denkens

in allen geistigen Dingen, aber es ist doch wohl mehr
als ein Zufall, daß Lehrer von Erfuhrung im
Unterricht der Naturwissenschaften auf dem Wege zur
natürlichen Sprache den Gelehrten der Sprach- und
Geschichtswissenschaften vorangehen.

Mnullieeen - ein gefährliches Kremüwort.
Wie die Kaufleute ihre Vertragsabschlüsse gerne durch

Propositionen" einleiten, so wollen sie sie wieder, wenn
sich Meinungsverschiedenheiten einstellen, durch
Annullierungen" lösen. Nun ist aber in der Regel
die Auflösung eines Vertrages keine ganz einfache Sache,
wenn sich der Vertragsgegner nicht damit einverstanden
erklärt. Darum hat der Gesetzgeber sich die Mühe genommen,

die verschiedenen Arten, wie man einen Vertrag
lösen kann, genau zu regeln. Für die Schweiz enthält
namentlich das Obligationenrecht die einschlägigen
Vorschriften. Dabei kommt das beliebte Wort Annullierung
aber gar nicht vor; es war dem Gesetzgeber offenbar zu
häßlich und zu unklar. Trotzdem wenden es Kaufleute
und sogar Rechtsanwälte immer noch gerne an. Die
Folge davon ist eine unklare Rechtslage, die gelegentlich
zu großem Schaden führen könnte, wie ein Rechtshandel
beweist, der im Jahre 1915 bis vor Bundesgericht
geführt worden ist. Nach den Bundesgerichtlicheu Entscheidungen

von 1915 (41. Bd. 2. Teil^ S. 672 ff.) telegraphierte

ein reichsdeutscher Käufer dem schweizerischen
Verkäufer, der mit der Lieferung der verkauften Ware im
Verzüge war: Auftrag annulliert." Der schweizerische
Verkäufer antwortete einverstanden", und als ihn der
Käufer auf Bezahlung der 35,000 Fr. einklagte, die er
an der Ware hätte verdienen können, erhob der
Verkäufer unter Berufung auf die Annullierung" zwei
Einwendungen: einmal, der Vertrag sei durch gegenseitige
Uebereinkunft aufgehoben worden, oder dann liege in der
Annullierung" ein sog. Rücktritt vom Vertrage, der
laut Gesetz die Geltendmachung des entgangenen
Gewinnes von 35,000 Fr. ausschließe. Das Bundesgericht
hat die erste Einwendung verworfen, der zweiten dagegen,
wenn auch nur zögernd, sich grundsätzlich angeschlossem"
Das Bundesgericht sagt nämlich: Nach ihrem Wortlaute
muß diese Erklärung (nämlich Auftrag annulliert")
wohl dahin aufgefaßt werden, daß die Klägerin vom
Vertrage zurückgetreten ist und demgemäß Ersatz des negativen

Vertragsinteresses gefordert hat." Es hat darum,
allerdings noch ,aus einem weiteren Grunde, den Käufer
mit seiner Schadensersatzforderung von 35,000 Fr. auf
das sog. Erfüllungsinteresse (im Gegensatz zum Ersatz des
aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens)

abgewiesen.
Ob die bundesgerichtliche Auslegung der Annullierung"

richtig war oder nicht, können wir hier unerörtert
lassen, wie es auch überflüssig ist, den feinen gesetzlichen
Unterschied zwischen dem Ersüllungsinteresse" und dem
Schaden aus dem Dahinfallen des Vertrages" zu
erläutern. Denn für die sprachliche Frage ist
die Tatsache entscheidend, daß durch diesen

Gerichts füll die Unklarheit des
Fremdwortes wieder einmal augenfällig

geworden ist. Das Bundesgericht hat allerdings
gesagt, was Annullierung" wohl heiße, aber deutlich
durchblicken lassen, daß der Sinn des Wortes eigentlich
zweifelhaft ist. Ganz besonders werden sich
Kaufleute und Anwälte inZukunft vor
deM Gebrauche des« Wortes Annullieren"

hüten müssen, denn der Sinn, den
das Wort nach der bundesgerichtlichen
Auslegung hat, gefährdet in hohem
Maße die Schadensersatzansprüche der
Vertragstreuen Kaufleute gegenüber
den Vertragsbrüchigen. Diese Tatsache des
näheren belögen zu wollen, würde rechtliche Erörterungen



erfordern, die nicht in diese Zeitschrift passen. Wer das

Schweizerische Obligationenrecht, insbesondere die
Artikel 107 und 109 kennt, wird öle Richtigkeit unserer
Behauptung ohne weiteres anerkennen und die Warnung
vor dem Annullieren" unterstützen, wenn er sich

vergegenwärtigt, daß das Annullieren" vom Bundesgericht
als eigentlicher Vertrags r ü ck t r i t t als Aushebung
des gesamten Vertragsverhältnisses im Sinne von
Artikel 109 'des Obligationenrechtes uufgefaßt worden ist
und nicht als bloßer Verzicht auf «die nachträgliche
Leistung des Vertragsbrüchigen Teiles uuter grundsätzlicher
Festhaltung öes Vertrages.

Der bundesgerichtliche Entscheid über den Sinn des

Annullierens" lehrt übrigens ganz allgemein, wie viel
besser es wäre, wenn Kaufleute und Anwälte sich an die

gute deutsche Sprache des Zivilgesetzbuches und des

Obligationenrechtes hielten, statt gedankenlos immer noch

die vielen Fremdwörter der üblichen kaufmännischen
Sprache anzuwenden. Eug. Bl.

Volluminöse Schuhe
und zwar gleich zwei Paare, haben nach den gedruckten

Aufgebotblättern des Divisionskreises 5 sämtliche
Fußtruppen in den Dienst mitzubringen. Hierzu seien einem

Zivilisten eine Frage und eine Mitteilung an «den Tit."
Divisionskreis 5 erlaubt:

1. Die Frage: Kann darauf gerechnet werden, daß
die sämtlichen Fußtruppeu wissen, was nicht volluminöse
Schuhe sind, und kann man das nicht allenfalls auf deutsch

ebenso gut sagen?

2. Mitteilung: Das Wort volumen und das davon
abgeleitete Beiwort voluminös werden mit einfachem l
geMrieben, sowohl lateinisch, wie französisch, italienisch
und deutsch". Bl.

Ms Vorläufer unseres Sprachvereins
weist sich der wackere Glarner A e g i d i u s T s ch u d i

der berühmte Geschichtsschreiber der Eidgenossenschaft,

aus; in seiner Rhaetia" (1538 in Basel gedruckt) sagt

er nämlich:
Und so nun tütsche spraach zuo eigner gschrifft

gebracht, auch aller dingen warten an iro selbs volkommen

gnuog ist, so wöllend netz die tütschen Cantzler, ouch die

Consistorischen schryber uns wider zuo latin bringen,
könnend nit ein linien one latinische wort schryben, so sy

doch der tütschen genuog hetten-d, machend, das menger
gemeiner man, so kein latin kan, nit wissen mag, was
es bedüt, oder wie ers versten soll, wöllend also unser
tütsch, so ein erliche spraach ist, verachten, bruchind ouch

etwa wälsche wort, so Hoch all ander spraachen die unser
nit ansehend; daruß kompt, das nach und nach man nit
weißt, was tütsch ist. In den alten tütschen sauctoresj find
man kein latin, sonders alles tütscher warten, allein die

nüwen Cantzler sind so naswyß mischlend also latin
u tütsch under einandren; were nutzer gar latin oder gar
tütsch."

Das sind ganz und gar die Grundsätze des

Deutschschweizerischen Sprachvereins: 1. Sprachmischung ist
unschön; 2. Fremdwörter sind etwas unsoziales, ein Unrecht

gegen den gemeinen Mann; 3. die .deutsche Sprache ist

reich genug, um der Fremdwörter entbehren zu können.

Unsere Jahresversammlung
fand Sonntag den 13. Weinmonat im heimeligen
Schützenhaus" in Basel statt. Leider war unser
Vorsitzer, der am Vorabend noch unsere Borstandssitzung
geleitet hatte, durch einen Grippeanfall verhindert
teilzunehmen. Herr Dr. Heinrich Stickelberger von Bern hielt
einen öffentlichen Vortrag über die Sprache Johann
Peter Hebels in den Erzählungen des Rheinländischen
Hausfreundes", einen Gegenstand, der in Basel auf
Teilnahme rechnen konnte und auch eine stattliche Zuhörerschar

(etwa 65 Personen) anzuziehen vermochte; die
Arbeit wird in unsere Rundschau aufgenommen, die noch
dies Jahr erscheinen wird. In der Geschäftssitzung, an
der 24 Mann teilnahmen, wurden der Jahresbericht, die

Jahresrechnung und der Bericht des Volksbücherausschusses

genehmigt. Zu unserm großen Bedauern mußte
Herr Antener, unser Rechnungs- und Geschäftsführer,
aus Rücksicht auf seine neue berufliche Stellung seinen
Rücktritt erklären; er empfing den Dank des Vereins für
seine ungemein tüchtige Geschäftsführung; als Nachfolger
ernannte die Versammlung Herrn Sekundarlehrer Brü-
derlin in Kiisnacht am Zürichsee. Der Stand der Kasse

ist freilich nicht erhebend, die Mitglieder werden nächstens

mehr duvon hören. Im schriftlichen Gruß des Vorsitzers
an die Versammlung und in der Tischrede am gemütlich
verlaufenen Mittagessen kam der Gedanke zum Ausdruck,
daß in diesen siir die Zukunft des Deutschtums so

bedeutungsschweren Tagen der Deutschschweizerische Sprachverein

auf seinem Posten stehen müsse.

Ms üer Presse.

NuMmeru verteilt, ein Aufsatz von Prof. Dr. Hilty, dem

neuen Vorsitzer der St. Galler Gesellschaft für deutsche

Sprache, über Reinigung der deutschen Sprache", über
den wir uns sreuen dürfen um feiner selbst und um der

reichlichen Gastfreundschaft willen, die hier die Zeitung
der Sache gewährt hat. Im allgemeinen Teil nimmt der

Verfasser u. a. den jetzt zum Teil mit einigem Recht,
großenteils aber doch mit Unrecht viel mißhandelten
bösen Engel" und seine Entwelschung" in Schutz.

Für die Schweiz billigt er (ohne unser Mitglied zu sein!)
durchaus unsere Haltung und schließt sich unserm
Vortrage von der Jahresversammlung 1916 (Pflege und
Schutz der deutschen Sprache in der Schweiz") völlig an;
für das Undemokratische und daher Unschweizerische der

Fremdwörter bringt er ein gutes Beispiel aus der neuesten

st. gallischen Politik, die Novelle zum Staatssteuer-
Gesetz" die meisten Stimmbürger kannten wohl das
Wort nur im Sinn von Erzählung", viele nicht einmal
so; wie einfach und verständlich wäre gusatz, Nachtrag
oder Ergänzung gewesen.

Die Neue Zürcher Zeitung dagegen hat es seinerzeit

für nötig gehalten, vor Engels Entwelschung, die für uns
doch gewiß noch keine Gefahr geworden war, zu warnen,
und sie berief sich dabei natürlich auf Roethe und die
Akademie. Es war' nun freilich töricht und ebenso dumm
als grob vom Meißner Tageblatt, deshalb vom schmutzigen

-Deutsch der Schweizer Zeitungen" zu sprechen (übrigens

ist auch der Aufsatz Götzes in der Juli- und August-
Nummer der Zeitschrift des Allgemeinen deutschen

Sprachvereins sehr kurzsichtig und muß in jenem Blatte
noch erwidert werden); denn die Haltung der N. Z. I. ist

nicht schlimmer als die sehr vieler führender reichsdeut-
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